
 

Gültig ab April 2026 

 

Kostenblatt 
entsprechend § 3a Standes- und Ausübungsregeln, BGBl. II Nr. 397/2015 idF BGBl. II Nr. 168/2024 

 

Der Betreuungspool Vorarlberg bietet drei verschiedene Betreuungsarten an: 
 Langzeitbetreuung  
 Kurzzeitbetreuung (bis max. 4 Wochen) 
 Stundenweise Betreuung 

 Betreuungsarten 

Leistungen des Betreuungspool Vorarlberg 
für Klient*innen (Vermittlungsvertrag) 

Langzeit- 
betreuung 

Kurzzeit- 
betreuung  

Stunden- 
weise 

Betreuung 
    

1. Erhebung und Dokumentation des Betreuungs- und Pflegebedarfs 
der zu betreuenden Person vor Ort (ohne Beiziehung einer 
medizinischen Fachkraft), Erhebung der Betreuungssituation und 
Erstellung eines Anforderungsprofils der Betreuungsleistungen bzw. 
des Betreuungsunternehmens (Qualifikation, Verfügbarkeit, Preis, 
Mobilität, sprachliche Kenntnisse, Referenzen) 

   

2. Auswahl der geeigneten selbständigen Personenbetreuer*in 
 

   

3. Beratung über Grundlagen des Betreuungsvertrages (z.B. 
Leistungsumfang, Abwicklung, Abklärung der Notwendigkeit von 
Anordnungen durch medizinisches Fachpersonal) 

   

4. Beratungen und Hilfestellungen bei Fragen zur Durchführung und 
Abwicklung der Betreuung 

   

5. Organisation einer Ersatzbetreuung im Krankheitsfall (soweit 
möglich innerhalb von drei Werktagen) 

   

6. Unterstützung bei der Lösung von Konflikten zwischen der oder 
dem Personenbetreuer*in und der zu betreuenden Person bzw. 
deren An- und Zugehörigen 

   

7. Gewerbekontrolle und Unterstützung bei der Gewerbestandort-
verlegung der selbständigen Personenbetreuer*in 

   

8. Information zu Förderungen im Rahmen der 
24-Stunden-Betreuung* 

   

9. Beantragung der Förderung für die 24-Stunden-Betreuung beim 
Sozialministeriumservice 

   
    

Monatliche Vermittlungs- und Servicepauschale (inkl. 10 % USt.) 200,00 €   

Einmalige Vermittlungs- und Servicepauschale (inkl. 10 % USt.)  350,00 €  

Jährliche Vermittlungs- und Servicepauschale (inkl. 10 % USt.)   350,00 € 

 
*: siehe dazu Broschüre Finanzielle Entlastungs- und Unterstützungsangebote 2025  

https://vorarlberg.at/documents/302033/0/Rund+um+die+Pflege+daheim_Brosch%C3%BCre_103x210_2025_V6_web+%281%29.pdf/dfb95854-49df-9e51-16df-5f287bab27de?t=1738834830931


 

 

Gebühren bei ausbleibendem Betreuungseinsatz 
Wenn nach erfolgter Auftragserteilung ohne Verschulden des Betreuungspool Vorarlberg kein 
Betreuungseinsatz zustande kommt, werden einmalig 350 € (inkl. 10 % USt.) zuzüglich frustrierende 
Aufwendungen seitens der selbständigen Personenbetreuer*in (z.B. Reisespesen) in Rechnung gestellt. 
 

Inkassovollmacht 
Der Betreuungspool Vorarlberg bietet keine Inkassovollmacht für Betreuungsunternehmen an. 
 

Zahlungsmodalitäten 
Die Vermittlungs- und Servicepauschale wird bei Fälligkeit am 5. des Monats mittels Lastschrift ein-
gezogen. Bei nicht ausreichend gedecktem Konto werden Verzugszinsen in der Höhe von 4 % p.A. 
veranschlagt. 
 
 
 
 

Kosten für die Leistungen der selbständigen Personenbetreuer*in (Betreuungsunternehmen) 
nach Abschluss des Betreuungsvertrages mit den Klient*innen 
 
 Tagessatz für selbständige Personenbetreuer*in (Betreuungsunternehmen) 

Die Höhe des Tagessatzes (inkl. Sozialversicherungsbeitrag) orientiert sich am individuellen 
Unterstützungs- und Betreuungsbedarf. 

 Fahrtkosten für selbständige Personenbetreuer*in (Betreuungsunternehmen) 
Abrechnung der anfallenden Kosten für An- und Abreise gegen Vorlage der Belege. 

 Kost und Logis für die oder den selbstständigen Personenbetreuer*in (Betreuungsunternehmen) 
 
Die konkreten Betreuungskosten und die Fahrtkosten sind im Betreuungsvertrag zwischen der Klientin 
bzw. dem Klienten und der selbständigen Personenbetreuerin bzw. dem selbständigen Personen-
betreuer (Betreuungsunternehmen) zu vereinbaren. 
 
Diese Leistungen werden von der selbständigen Personenbetreuerin bzw. dem selbständigen 
Personenbetreuer (Betreuungsunternehmen) direkt der Klientin bzw. dem Klienten in Rechnung 
gestellt. 


